Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provinzia autonoma de Bulsan

SUDTIROL - ALTO ADIGE

Antrag auf Gewahrung eines Beitrages fur
Sicherheitssysteme und Schutz von Unternehmen

Abschnitt Il des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4
»MaBnahmen des Landes Siidtirol zur Férderung der gewerblichen Wirtschaft”

An die
S Autonome Provinz Bozen — Sudtirol
Identifikationsnummer ) . .
und Abteilung Wirtschaftsentwicklung

Datum GaribaldistralRe 14
39100 Bozen (BZ)

der Stempelmarke zu 16,00 Euro

(@e.bollo) oder mittels virtueller Stempelmarke erfolgen
(Nummer und Datum der Ermachtigung angeben).

handel.commercio@pec.prov.bz.it

Antragstellendes Unternehmen

Die Bezahlung der Stempelmarke kann auch online An die folgende PEC-Adresse tbermitteln:

Familienname Name

(Unternehmerinnen geben ledigen Namen an)

Steuer.Nr.

Inhaber(in)/gesetzliche(r) Vertreter(in) des Unternehmens:

Steuer.Nr. MwSt.Nr.

Haupttatigkeit des Unternehmens:

O Handwerk O Industrie O Handel QO Tourismus
QO Dienstleistung O freiberuflich Tatige — Selbststandige

Ateco-Klassifizierung 2025:

Abteilung Wigtschalisentwicklne. | Ripartizione $yjlupRe scaNRMise, Repartizion Syjlup sxenomich
Garibaldi-Strae 14, 35100 Bozen fia Garibaldi 14, 39100 Bolzano fia Garibaldi 14, 39100 Bulsan
wirtschaft@provinz.bz_it economia@provincia.bzit economia@provincia.bz.it
WWW.provinz. bz.it VW, provincia.bz.it VW, provinzia.bz.it

Tel. 047141 36 10 St-Nr / Cod. Fisc. — MyStMr / BIVA, 00320020215  wirtschafteconomia@pec.prov.bz.it
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Sitz des antragstellenden Unternehmens

Staat

Provinz

PLZ

Ort

StralRe/Platz

Nummer

Telefon

E-Mail

PEC

Sprache, die fir die Mitteilungen von Seiten der Landesverwaltung verwendet werden soll:

O deutsch O
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italienisch
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Der/Die Unterfertigte nimmt zur Kenntnis:

* der Beitragsantrag ohne Unterschrift ist unguiltig;

+ die Ausstellung von Ausgabenbelegen, die auch nur Teilbetrage betreffen, wie Akontorechnungen,
Kaufvorvertrage mit Anzahlung, Bestellungen, Auftragsbestatigungen oder von Warenbegleitscheinen
vor dem Einreichdatum des Gesuches bewirken den Ausschluss von der Foérderung des gesamten
entsprechenden Vorhabens;

» die Investition muss sich auf die Jahre 2026/2028 beziehen;

* im Zeitraum 2026-2028 kann fiir maximal 3 operative und ordnungsgemal eingetragene Betriebssitze
eines Unternehmens in Sudtirol ein Antrag eingereicht werden;

* gegenstandliche Foérderungen sind nicht mit anderen Foérderungen kumulierbar, die dieselben
forderfahigen Kosten betreffen;

+ die Mindestausgabe fiir férderfahige Vorhaben betragt 1.000,00 Euro je Betriebssitz sowie die
Hochstausgabe 14.000,00 Euro je Betriebssitz;

+ die Foérderung wird bis zum Héchstsatz von 50% der zuldssigen Ausgabe im Rahmen der De-
minimis-Regelung gewahrt;

+ der zur Gewahrung =zugelassene Gesamtbetrag sowie die zur Auszahlung zugelassenen
Gesamtkosten werden auf 100,00 Euro abgerundet;

* unvollstandige Antrage werden archiviert, falls die fehlenden Informationen/Unterlagen nicht
fristgerecht nachgereicht werden;

+ auf den Rechnungen muss der CUP-Code (einheitlicher Projektcode), der von der o6ffentlichen
Korperschaft mitgeteilt wird, angegeben werden, andernfalls kdnnen diese nicht als rechtmaflige
Ausgaben anerkannt werden;

+ sollten die bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, kann das Ausmal’ der Foérderung gekirzt werden
oder konnen die Férderungsantrage von Amts wegen abgelehnt werden;

* nicht zulassig sind Ausgaben flir den Ankauf von Gltern und die Erbringung von Dienstleistungen un-
ter Eheleuten oder unter Verwandten bis zum dritten Grad in gerader Linie, zwischen Partner- oder
verbundenen Unternehmen, zwischen einer Gesellschaft und ihren Gesellschaftern/Gesellschafterin-
nen, Angestellten oder Verwaltern/Verwalterinnen sowie zwischen Gesellschaften, an welchen diesel-
ben Gesellschafter/Gesellschafterinnen beteiligt oder in denen dieselben Verwalter/\Verwalterinnen
tatig sind;

» Gesellschaften mit der Rechtsform einer Genossenschaft, welche fur Vorhaben die vom Landesamt
fur den Bereich Entwicklung des Genossenschaftswesens geférdert werden kdnnen, sind von
gegenstandlicher Férderung ausgeschlossen;

« die Begunstigten sind verpflichtet, sofern vom Steuerrecht vorgesehen, die Ausgaben fur den Ankauf
im Abschreiberegister einzutragen;

+ die Begunstigten sind verpflichtet, bei sonstigem Widerruf der gesamten Foérderung, die lokalen und
nationalen Kollektivvertrage, die geltenden Bestimmungen Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz sowie die vorsorgerechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Sie missen aullerdem die
Beitrage fur die Pensionsvorsorge auch fiir alle mitarbeitenden Familienmitglieder einzahlen, die nicht
anderweitig rentenversichert sind;

+ die Beglnstigten missen die Auflagen laut Gesetz Nr. 213/2023, Artikel 1, Absatz 101 Uber die
Haftpflichtversicherung gegen Schaden durch Naturereignisse einhalten, falls verpflichtend
vorgesehen.
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ERSATZERKLARUNG DES NOTORIETATSAKTES UND EIGENERKLARUNG:
(im Sinne der Artt. 46 und 47 des DPR 445/2000 unterliegt geeigneten Uberpriifungen laut Art. 71 desselben DPR)

Der/Die Unterfertigte erklart:

+ die Anwendungsrichtlinien gemal Beschluss der Landesregierung Nr. 241 vom 27.03.2026 zu
kennen;

* Ende des Geschéftsjahres (z.B. 31.12.) ;

* nur fir gastgewerbliche Betriebe: durchschnittlicher Umsatz laut Bilanzen der letzten drei Jahre

(maximal 1 Mio. Euro)

+ das eigene Unternehmen befindet sich nicht in Schwierigkeiten laut Art. 2, Ziffer 18, der Verordnung
(EU) Nr. 651/2014;

» fur dieselben Vorhaben und Ausgaben wurde bei keiner anderen offentlichen Kdrperschaft oder
Einrichtung eine Férderung beantragt;

+ die Vorhaben, fir welche die Férderung beantragt wird, hangen mit der betrieblichen Tatigkeit, die in
Sidtirol ausgetibt wird, zusammen ;

+ das Unternehmen ist keiner Rickforderungsanordnung aufgrund eines frilheren Beschlusses der
Europaischen Kommission Uber die Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem
gemeinsamen Markt nicht nachgekommen;

+ das Unternehmen hat etwaige Beihilfen zurlickgezahlt oder auf ein Sperrkonto eingezahlt, die von der
offentlichen Korperschaft im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13.
Juli 2015 Gber besondere Vorschriften fir die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags Uber die
Arbeitsweise der Europaischen Union zurliickgefordert werden mussen,;

+ die Stempelmarke wird ausschlie3lich fiir das gegenstandliche Verwaltungsverfahren verwendet (im
Gesuch muss die Nummer und das Datum der Stempelmarke angegeben werden) und muss im
Sinne von Artikel 37 des DPR Nr. 642/1972 fur drei Jahre aufbewahrt werden.

Bei Bezahlung mit virtueller Stempelmarke und online (@e.bollo) muss die entsprechende
Bestatigung dem Gesuch im PDF-Format beigelegt werden.

Das Datum der Stempelmarke muss zeitlich der digitalen Unterzeichnung des Gesuches vorausge-
hen;

+ flr den angegebenen Betriebssitz noch keine Férderung gemall Beschluss der Landesregierung Nr.
992/2024  fur die Installaton von  Uberfall- und  Einbruchsmeldeanlagen  sowie
Videolberwachungsanlagen gewahrt bekommen zu haben.

Der/Die Unterfertigte erklart des Weiteren:

O der einzige wirtschaftliche Eigentiimer des obgenannten Unternehmens zu sein;

O dass der wirtschaftliche Eigentimer gemaR Art. 20 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21.
November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Anderungen und Erganzungen, nachstehend angefiihrt ist:
[die natiirliche(n) Person(en), die (ber die Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse der Gesellschaft verfligt
(verfiigen) und die unter den Buchstaben a, b oder ¢ des genannten Artikels genannten
Anforderungen effiilleny;

O dass der wirtschaftliche Eigentlimer gemaf Art. 20 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21.
November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Anderungen und Ergdnzungen, nachstehend angefiihrt ist:
[die natiirliche(n) Person(en), die liber die Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse der Gesellschaft verfiigt
(verfligen)];

O der wirtschaftliche Eigentlimer des Unternehmens zu sein, zusammen mit (siehe nachstehende Daten);

O dass er nicht der wirtschaftliche Eigentimer ist. Der wirtschaftliche Eigentimer wird im Folgenden
angegeben.
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Wirtschaftlicher Eigentiumer:

Nachname Name

geboren in Prov. am

Steuernr. wohnhaft in

Strale Nr. PLZ

Nachname Name

geboren in Prov. am

Steuernr. wohnhaft in

Stralle Nr. PLZ

Nachname Name

geboren in Prov. am

Steuernr. wohnhaft in

Stralle Nr. PLZ

Nachname Name

geboren in Prov. am

Steuernr. wohnhaft in

Stralle Nr. PLZ

Nachname Name

geboren in Prov. am

Steuernr. wohnhaft in

Stralle Nr. PLZ
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Der/Die Unterfertigte ersucht

] um die Gewahrung eines Beitrages fiir Sicherheitssysteme und den Schutz von Unternehmen (ber

eine Gesamtausgabe von

Euro (ohne Mehrwertssteuer) fir das forderfahige

Vorhaben und zulassigen Ausgaben gemaR Artikel 7 und 8 des Beschlusses der Landesregierung Nr.
241 vom 27.03.2026 fur folgende Betriebssitze:

Bezeichnung Ort StralRe/Platz Nummer

[ um die Gewahrung eines Beitrages fir den Einbau von GPS-Ortungssystemen in folgenden
Unternehmensgitern:

Fahrzeug/Gerat/Maschine Marke Typ Kennzeichen

0 um die Gewahrung eines Beitrages fiir die Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes fir
folgende Betriebssitze:

Bezeichnung Ort StralRe/Platz Nummer

Im folgenden Zeitraum (maximal 3 Jahre):
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Der/Die gesetzliche Vertreter/in hat Einsicht in nachstehende kurze Datenschutzerklarung gemaR
Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 genommen:

Verantwortlich fir die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen.

E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DPO - Data Protection Officer) sind folgende:

E-Mail: dsb@provinz.bz.it, PEC: rpd dsb@pec.prov.bz.it.

Die Ubermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, zur
Erflllung einer Aufgabe im offentlichen Interesse oder im Zusammenhang mit der Ausiibung von
hoheitlichen Aufgaben oder zur Erfilllung einer rechtlichen Verpflichtung gemal der im ausfihrlichen
Informationsschreiben angegebenen Rechtsgrundlagen, verarbeitet. Die Daten werden so lange
gespeichert, bis sie zur Erreichung der Zwecke der Datenverarbeitung und zur Erfullung der geltenden
rechtlichen Verpflichtungen bendtigt werden. Fir weitere Informationen, auch in Bezug auf die Austibung
der im Sinne von Artikeln 15-22 der DSGVO I|hnen zustehenden Rechte, lesen Sie bitte die ausfiihrliche
Datenschutzerklarung, welche durch den nachstehenden Hyperlink zuganglich ist

https://mycivis.civis.bz.it/de/Services/ServiceDetail/?id=3495

Durch die Unterschrift wird bestétigt, dass alle in diesem Antrag angegebenen Daten der Wahrheit
entsprechen und zur Kenntnis genommen, dass eventuelle falsche Erklarungen und Unterlagen sowie
Urkundenfalschungen strafrechtlich verfolgbar sind und dass in die Information tber die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten Einsicht genommen wurde.

Ort und Datum Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter(in)

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet
alternativ
unterschreiben und Kopie der Identitatskarte beilegen)
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ANLAGE A - BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Definition Kleinst-, Klein-, Mittel- und GroBunternehmen:

Kleinstunternehmen: beschaftigt weniger als 10 Personen; der Jahresumsatz bzw. die Jahresbilanzsumme Ubersteigt nicht
2 Mio. Euro.

Kleinunternehmen: beschaftigt weniger als 50 Personen; der Jahresumsatz bzw. die Jahresbilanzsumme Ubersteigt nicht
10 Mio. Euro.

Mittleres Unternehmen: beschaftigt mindestens 50 und weniger als 250 Personen; Jahresumsatz von héchstens 50 Mio.
Euro oder eine Jahresbilanzsumme von héchstens 43 Mio. Euro.

GroBunternehmen: beschéftigt 250 oder mehr Personen; Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. Euro oder eine
Jahresbilanzsumme von mehr als 43 Mio. Euro.

Eigensténdiges Unternehmen: das Unternehmen halt keine Anteile von 25% oder mehr an einem anderen Unternehmen,
ist nicht zu 25% oder mehr unmittelbar im Besitz eines anderen Unternehmens bzw. Einer offentlichen Stelle oder im
gemeinsamen Besitz mehrerer verbundener Unternehmen bzw. Offentlicher Stellen, von einigen Ausmafen abgesehen,
und erstellt keine konsolidierte Bilanz und ist nicht im Abschluss eines Unternehmens enthalten, das eine konsolidierte
Bilanz erstellt, und ist damit kein verbundenes Unternehmen.

Partnerunternehmen: das Unternehmen halt mindestens 25% oder héchstens 50% des Kapitals oder der Stimmrechte an
einem anderen Unternehmen, und/oder ein anderes Unternehmen halt einen Anteil von mindestens 25% und hdchstens
50% des Kapitals oder der Stimmrechte an lhrem Unternehmen.

Verbundenes Unternehmen: das Unternehmen halt mehr als 50% des Kapitals oder der Stimmrechte an einem anderen
Unternehmen, und/oder ein anderes Unternehmen halt einen Anteil von mehr als 50% des Kapitals oder der Stimmrechte
an lhrem Unternehmen.

De-minimis-Beihilfen:
,De-minimis“-Beihilfen werden gemaf Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 Uber die

Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union auf ,De-minimis“-Beihilfen
gewahrt (Amtsblatt der Europaischen Union Reihe L vom 15.12.2023).

»Einziges Unternehmen*:

Fir die Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 bezieht der Begriff ,einziges
Unternehmen* alle Unternehmen mit ein, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:

a) Ein Unternehmen halt die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen
Unternehmens;

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines
anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;

c) ein Unternehmen ist gemal einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer
Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuiiben;

d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, ubt gemafl einer mit
anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige
Kontrolle Gber die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.

Auch Unternehmen, die Uber ein anderes Unternehmen oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der
Beziehungen gemaf Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d stehen, werden als ein einziges Unternehmen betrachtet.

Berechnung der Mitarbeiter:

In der Mitarbeiterzahl enthalten sind:

- Lohn- und Gehaltsempfanger,

- fur das Unternehmen tatige Personen, die in einem Unterordnungsverhaltnis zu diesem stehen und nach nationalem
Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind,

- Mitarbeitende Eigentiimer,

- Teilhaber, die eine regelmaBige Tatigkeit in dem Unternehmen ausiiben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen
ziehen.

In der Mitarbeiterzahl nicht zu bertcksichtigen sind:

- Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen mit Lehr- oder Berufsausbildungsvertrag,

- Mitarbeiter im Mutterschafts- oder Elternurlaub.

Die Mitarbeiterzahl wird in Jahresarbeitseinheiten (JAE) angegeben. Jede Vollzeitarbeitskraft, die wahrend des gesamten
Berichtsjahres im Unternehmen oder fir das Unternehmen téatig war, zahlt als eine Einheit. Fir Teilzeit- und
Saisonarbeitskrafte sowie fur Angestellte, die nicht das gesamte Jahr gearbeitet haben, ist jeweils der entsprechende
Bruchteil einer Einheit zu zahlen.

Beispiele:

* Vollzeitarbeiter flir das ganze Jahr JAE = 1

*  Vollzeitarbeiter fiir 6 Monate JAE = 0,5
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Vollzeitarbeiter fir 4 Monate JAE = 0,33
Teilzeitarbeiter (50%) flir das ganze Jahr JAE = 0,5
Teilzeitarbeiter (50%) flir 6 Monate JAE = 0,25

Wirtschaftlicher Eigentiimer:

Gesetzesvertretendes Dekret vom 21. November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Anderungen und Ergénzungen

Art. 1 Begriffsbestimmungen

pp) «Wirtschaftlicher Eigentiimer»: die natirliche(n) Person(en), die nicht der Kunde ist (sind), in deren Interesse oder in
deren Auftrag die dauerhafte Beziehung letztlich begriindet, die berufliche Dienstleistung erbracht oder das Geschéaft
letztlich getatigt wird;

Art. 20 Kriterien zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums von Kunden, die keine natiirlichen Personen sind

2. Fur den Fall, dass es sich beim Kunden um eine Kapitalgesellschaft handelt:

a) der Besitz einer Beteiligung von mehr als 25 Prozent am Kapital des Kunden, die von einer natiirlichen Person
gehalten wird, ist ein Hinweis auf eine direkte Beteiligung;

b) eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kapital des Kunden, die Uber Tochtergesellschaften,
Treuhandgesellschaften oder Intermediare gehalten wird, ist ein Hinweis auf eine indirekte Beteiligung.

Lasst sich anhand der Eigentumsverhaltnisse nicht eindeutig feststellen, welche natirliche(n) Person(en) direkt oder

indirekt Eigentimer der Einrichtung ist (sind), so gilt/gelten als wirtschaftlicher Eigentiimer die natirliche(n) Person(en),

die die Einrichtung letztlich kontrolliert (kontrollieren), und zwar aufgrund von:

a) Kontrolle tiber die Mehrheit der in der ordentlichen Hauptversammlung austibbaren Stimmen;

b) Kontrolle tiber geniigend Stimmen, um eine vorwiegende Einflussnahme in der Hauptversammlung auszutben;

c) Bestehen besonderer vertraglicher Bindungen, die die Auslibung einer vorwiegenden Einflussnahme ermdglichen.

Lasst sich anhand der in den vorstehenden Absatzen genannten Kriterien nicht zweifelsfrei feststellen, wer der
wirtschaftliche Eigentimer ist, so gilt/gelten als wirtschaftlicher Eigentimer die natirliche(n) Person(en), die gemaR
ihrer jeweiligen organisatorischen oder satzungsmaRigen Struktur die gesetzliche Vertretungs-, Verwaltungs- oder
Leitungsbefugnis fir das Unternehmen oder den Kunden innehat (haben), mit Ausnahme der natirlichen Person.
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	Antrag auf Gewährung eines Beitrages für Sicherheitssysteme und Schutz von Unternehmen
	Antragstellendes Unternehmen
	Staat Provinz
	Straße/Platz Nummer
	E-Mail
	PEC
	Der/Die Unterfertigte nimmt zur Kenntnis:
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